
RHEIN-SIEG-KREIS  A N L A G E   

DER LANDRAT  zu TO.-Pkt.  

 
51 - Jugendamt  02.06.2020 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

 
Gremium Datum Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 15.06.2020 Entscheidung 

 
Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 

Kindertagesbetreuung: Investive Förderung von 
Erhaltungsmaßnahmen 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt entsprechend dem Votum der Bürgermeister*innen der 
Jugendamtsgemeinden und in Abänderung der bisherigen Verfahrensweise, ab sofort den 
Einsatz der investiven Fördermittel des Landes für die Kindertagesbetreuung auch für 
Erhaltungsmaßnahmen im Sinne der Förderrichtlinien zuzulassen. Eine darüberhinausgehende 
Übernahme von Trägeranteilen oder ungedeckten Kosten aus Kreismitteln soll nicht erfolgen.  

 
 

Vorbemerkungen: 

 
- - - 
 

Erläuterungen: 

 
Zur Erläuterung wird vollumfänglich auf die als Anlage     beigefügte Vorlage verwiesen, die den 
Bürgermeister*innen für das Bürgermeistergespräch am 21.04.2020 vorgelegt wurde. 
 
Die Bürgermeister*innen gaben einstimmig das in der Vorlage formulierte Votum ab. 

 
 
Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 15.06.2020. 
 
Im Auftrag  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Haushalt: 

 

I. Haushaltsmittel sind veranschlagt bei:  5.000055 
(Produktnr. bzw.Projektnr.) 

         

II. Ressourcenverbrauch (nur soweit nicht in Haushaltsplanung berücksichtigt): 

         

 Personal:   

    

  Vollzeitäquivalente 
p.a. 

 

 Personalbedarf        

 Personaleinsparung        

    
 

 Finanzen:    

 

 konsumtiv in € 
pro Jahr(sofern dauerhaft) 
bzw. pro Projekt 
 Aufwendungen 

   

 Personalaufwand         

 Transferaufwand         

 sonstiger Aufwand         

  
 
Abschreibungen       

Erträge 
(negatives 

Vorzeichen) Saldo 

Zeitraum 
(ab…      ) 

(von…bis…) 

 Gesamt:                         

 

 investiv in € 
pro Maßnahme 
 Auszahlungen 

Einzahlungen 
(negatives 

Vorzeichen) Saldo 

Umsetzungs-
zeitraum 

(von…bis…) 

 Baumaßnahmen/ Beschaffung                         

 Grunderwerb                         

 Gesamt                         

 
 

 Deckung ist innerhalb des Budgets gegeben, da ausschließlich vom Land 
bewilligte Gelder weitergeleitet werden. Der Einsatz von Eigenmitteln des Kreises 
ist nicht vorgesehen.  

 
   Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist erforderlich 
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